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Vierter Abschnitt

Ordnungsstrafbestimmungen,
Übergangs- und Schlußbestimmungen

§ 34

Ordnungsstrafbestimmungen

Ordnungswidrig im Sinne des § 23 Abs. 2 der Verordnung 
über das Apothekenwesen handelt, wer vorsätzlich oder fahr
lässig

1. entgegen § 3 Abs. 5 Satz 1 pharmazeutische Tätigkeiten
ausführt oder entgegen § 17 Abs. 1 Satz 2 Arzneimittel
aushändigt, obwohl er nicht zum pharmazeutischen Per
sonal gehört,

2. als Apothekenleiter

a) einer Vorschrift des § 2 Absätze 5 oder 6 Satz 1, 2 oder 3 
über die Vertretung des Apothekenleiters zuwiderhan
delt,

b) entgegen § 3 Abs. 5 Satz 1 in Verbindung mit § 2 
Abs. 2 Satz 2 pharmazeutische Tätigkeiten durch eine 
Person ausführen läßt, die nicht zum pharmazeuti
schen Personal gehört,

c) entgegen § 3 Abs. 5 Satz 2 in Verbindung mit § 2 Abs. 2 
Satz 2 pharmazeutische Tätigkeiten nicht beaufsichtigt 
oder nicht durch einen Apotheker beaufsichtigen läßt,

d) entgegen § 15 Abs. 1 Satz 1 in der Anlage 2 aufgeführte 
Arzneimittel oder Verbandstoffe nicht oder nicht in 
der vorgeschriebenen Menge oder entgegen § 15 Abs. 1 
Satz 2 in der Anlage 3 genannte Arzneimittel nicht 
oder nicht in der vorgeschriebenen Anwendungsform 
(Darreichungsform) vorrätig hält,

e) entgegen § 17 Abs. 3 Satz 1 Arzneimittel im Wege der 
Selbstbedienung in den Verkehr bringt,

f) entgegen § 17 Abs. 7 in Verbindung mit § 31 Abs. 1 
Satz 1 oder Abs. 3, jeweils auch in Verbindung mit § 2 
Abs. 2 Satz 2, Arzneimittel abgibt oder abgeben läßt,

g) entgegen § 17 Abs. 7 in Verbindung mit § 32 Abs. 1 und 
mit § 2 Abs. 2 Satz 2 auf den Stationen oder in ande
ren Teileinheiten des Krankenhauses vorrätig gehal
tene Arzneimittel nicht, nicht vollständig oder nicht 
rechtzeitig überprüft oder durch einen Apotheker über
prüfen läßt oder entgegen § 17 Abs. 7 in Verbindung 
mit § 32 Abs. 3 und mit § 2 Abs. 2 Satz 2 das vorge
schriebene Protokoll nicht, nicht richtig oder nicht voll
ständig anfertigt, nicht der Krankenhausleitung zulei
tet, nicht dem zuständigen Arzt aushändigt oder nicht 
aufbewahrt oder diese Maßnahmen nicht durch einen 
Apotheker ausführen läßt,

h) entgegen § 21 nicht dafür sorgt, daß die dort genann
ten Maßnahmen bei Arzneimittelrisiken oder nicht ver
kehrsfähigen Arzneimitteln getroffen werden,

i) entgegen § 23 Abs. 1 die Apotheke nicht dienstbereit 
hält,

j) entgegen § 23 Abs. 4 in Verbindung mit § 2 Abs. 2 
Satz 2 an sichtbarer Stelle einen gut lesbaren Hinweis 
auf die nächstgelegenen dienstbereiten Apotheken nicht 
anbringt oder nicht anbringen läßt,

k) entgegen § 24 Abs. 1 Satz 1 eine Rezeptsammelstelle 
ohne die erforderliche Erlaubnis unterhält,

/
l) entgegen § 25 in Verbindung mit § 2 Abs. 2 Satz 2 in der 

Apotheke andere als die dort bezeichneten Waren in 
den Verkehr bringt oder in den Verkehr bringen läßt,

3. als Apothekenleiter oder Angehöriger des pharmazeuti
schen Personals -

a) entgegen § 6 Abs. 1 Satz 2 Arzneimittel nicht nach den 
Regeln des Arzneibuches herstellt oder "jprüft,

b) entgegen § 7 Abs. 1 Satz 1 Arzneimittel nicht ent
sprechend der Verschreibung herstellt oder entgegen 
§ 7 Abs. 1 Satz 2 bei der Herstellung andere als in der 
Verschreibung genannte Bestandteile ohne Zustimmung 
des Verschreibenden verwendet,

c) entgegen § 8 Absätze 1, 2 oder 3 Satz 2, § 9 Abs. 2 Satz 2 
oder Abs. 3 Satz 1, 2 oder 3, § 10 Abs. 2 Satz 2 oder 
Abs. 4 Satz 1, 2 oder 3, §11 Abs. 1 Satz 2 oder Abs. 3 
oder § 12 Abs. 2 eine Herstellungsanweisung, ein Her
stellungsprotokoll, eine Prüfanweisung oder ein Prüf
protokoll nicht, nicht richtig, nicht vollständig, nicht 
in der vorgeschriebenen Weise oder nicht rechtzeitig 
anfertigt,

d) entgegen- § 14 Abs. 1 Arzneimittel ohne die vorge
schriebene Kennzeichnung abgibt,

e) entgegen § 16 Abs. 1 Satz 1 Arzneimittel oder Aus
gangsstoffe nicht so lagert, daß ihre Qualität nicht 
nachteilig beeinflußt wird und Verwechslungen ver
mieden werden oder entgegen § 16 Abs. 1 Satz 2 Arz
neimittel oder Ausgangsstoffe, deren ordnungsgemäße 
Qualität nicht festgestellt ist, nicht unter entsprechen
der Kenntlichmachung gesondert lagert,

f) Chargenproben nicht entsprechend § 16 Abs. 4 lagert,

g) entgegen § 17 Abs. 4 Verschreibungen nicht rechtzeitig 
ausführt,

h) entgegen § 18 Satz 1 bei dem Verbringen von Arznei
mitteln die vorgeschriebenen Angaben nicht aufzeich
net,

i) entgegen § 19 Abs. 1 Satz 1 die dort vorgeschriebenen 
Nachweise nicht führt oder entgegen § 19 Abs. 2 Satz 1 
die dort genannten Arzneimittel abgibt, ohne daß eine 
Verschreibung in zweifacher Ausfertigung vorliegt,

j) Aufzeichnungen, Bescheinigungen oder Nachweise 
nicht entsprechend § 22 Abs. 1 Satz 1 aufbewahrt oder 
entgegen § 22 Abs. 1 Satz 2 oder 3 Aufzeichnungen, Be
scheinigungen oder Nachweise unkenntlich macht oder 
Veränderungen vornimmt oder

4. als Leiter einer Krankenhausapotheke

a) entgegen § 26 Abs. 2 in Verbindung mit § 21 nicht da
für sorgt, daß die dort genannten Maßnahmen bei Arz
neimittelrisiken oder nicht verkehrsfähigen Arznei
mitteln getroffen werden,

b) entgegen § 28 Abs. 3 in Verbindung mit § 3 Abs. 5 Satz 1 
und mit § 27 Abs. 2 Satz 1 pharmazeutische Tätigkeiten 
durch eine Person ausführen läßt, die nicht zum phar
mazeutischen Personal gehört,

c) entgegen § 28 Abs. 3 in Verbindung mit § 3 Abs. 5 
Satz 2 und mit § 27 Abs. 2 Satz 1 pharmazeutische Tä
tigkeiten nicht beaufsichtigt oder nicht durch einen 
Apotheker beaufsichtigen läßt,

d) entgegen § 31 Abs. 1 Satz 1, Absätze 3 oder 4 in Ver
bindung mit § 17 Abs. 5 Satz 1, jeweils in Verbindung 
mit § 27 Abs. 2 Satz 1, Arzneimittel abgibt oder abge
ben läßt oder

e) entgegen § 32 Abs. 1 in Verbindung mit § 27 Abs. 2 
Satz 1 auf den Stationen oder in anderen Teileinheiten 
des Krankenhauses vorrätig gehaltene Arzneimittel 
nicht, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig überprüft 
oder durch einen Apotheker überprüfen läßt oder ent
gegen § 32 Abs. 3 in Verbindung mit § 27 Abs. 2 Satz 1 
das vorgeschriebene Protokoll nicht, nicht richtig oder 
nicht vollständig anfertigt, nicht der Krankenhauslei
tung zuleitet, nicht dem zuständigen Arzt aushändigt


